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8.
23. V. 23 
VT Z R  476/18

9.
31. V .23 
X II  Z B 274/21

10.
15. VI. 23 
III Z R  44/22

a) Begehrt ein Betroffener von dem Betreiber einer Inter- 
net-Suchmaschine wegen der (behaupteten) Unrichtigkeit 
eines gelisteten Inhalts dessen A uslistung, obliegt ihm grund
sätzlich der N achw eis, dass die in diesem  Inhalt enthaltenen 
Inform ationen offensichtlich unrichtig sind oder dass zum in
dest ein für diesen gesam ten Inhalt nicht unbedeutender Teil 
dieser Inform ationen offensichtlich unrichtig ist. D abei hat 
der Betroffene die N achw eise beizubringen, die unter Berück
sichtigung der U m stande des Einzelfalls von ihm vernünfti
gerweise verlangt werden können, um diese offensichtliche 
Unrichtigkeit festzustellen. D er Betroffene ist insoweit nicht 
verpflichtet, bereits im Vorfeld seines A uslistungsantrags eine 
gerichtliche Entscheidung gegen den Inhaiteanbieter zu erwir
ken.
b) Vom Betreiber einer Internet-Suchm aschine angezeigte 
V orschaubilder einer natürlichen Person sind im mer dann 
zu löschen, wenn dem A uslistungsantrag hinsichtlich des ur
sprünglichen Kontextes der gelisteten B ilder stattzugeben ist.
Im Ü brigen ist die Rechtm äßigkeit der A nzeige von Bildern 
durch die Bildersuche einer Suchm aschine eigenständig zu be
urteilen. D em  Inform ationsw ert der Fo to s ist dann unabhängig 
vom Kontext ihrer Veröffentlichung auf der Intem etseite, der 
sie entnom men sind, aber unter Berücksichtigung jedes Text- 
elemencs, das mit der A nzeige dieser Fo to s in den Suchergcb- 
nissen unm ittelbar einhergeht und A ufschluss über den Infor
m ationsw ert dieser F o to s geben kann, Rechnung zu tragen... 137

D ie  in einem Eheaufhebungsbeschiuss des Am tsgerichts ge
troffenen Feststellungen, dass zugunsten des einen -  die E h e
aufhebung beantragenden -  Ehegatten ein Eheaufhebungs
grund nach § 1314 A bs. 2 Nr. 4 B G B  besteht, hingegen für 
den anderen -  ebenfalls die Aufhebung der Ehe beantragen
den -  Ehegatten ein solcher nach A bsatz  2 N r. 3 dieser Vor
schrift nicht gegeben ist, begründen für letzteren Ehegatten 
eine jew eils selbständige Beschw er im Sinne von § 59 A bs. 1 
F am FG . D iese kann er mit der Beschw erde gegen den statt
gebenden Eheaufhebungsbeschluss unabhängig davon geltend 
machen, dass er selbst die A ufhebung der Ehe beantragt hat. 157

Schuldet ein N o tar  einen bestimm ten R at, Hinweis oder 
eine bestim m te Warnung, so  spricht der erste Anschein d a
für, dass die Beteiligten dem  gefolgt wären. Voraussetzung 
dafür ist allerdings, dass bei ordnungsgem äßem  Verhalten 
nach der Lebenserfahrung lediglich ein bestimm tes Ver
halten nahegelegen hätte oder säm tliche vernünftigen Ver
haltensm öglichkeiten identische Schadensbilder ergeben 
hätten. Besteht dagegen nicht nur eine einzige verständige 
Entschlussm öglichkeit, sondern komm en verschiedene H an d 
lungsw eisen ernsthaft in Betracht und bergen sämtliche gew is
se R isiken in sich, ist für einen Anscheinsbew eis kein Raum . 165



11.
15. VI. 23 
III Z R  178/22

12.
15. VI. 23 
V Z B  12/22

a) Z ur Aufrechnung m it einer Forderun g aus einem W erter
satzverfall gemäß § 73, § 73a S tG B  aF  (jetzt: E inziehung von  
Taterträgen) gegen einen Entschädigungsanspruch gemäß § 2 
S trE G .
b) D ie Angleichung verschiedener Vollstreckungsverjäh-
rungsfristen mit unterschiedlicher Länge im Sinne von § 79 
Abs. 5 Satz  1 S tG B  entfällt nicht mit dem  späteren Erlass der der 
längeren Frist zugrundeliegenden Strafe oder M aßnahm e....... 174

a) Maßgeblich für die Beurteilung der Einheitlichkeit von 
G ebäuden  ist bei einem Ü berbau im m er die Verkehrsanschau
ung; die körperliche bautechnische Beschaffenheit stellt n icht 
das allein entscheidende Kriterium  dar, sondern erlangt nur 
im Rahm en der festzustellenden Verkehrsanschauung Bcdeu- 
tung.
b) Erstreckt sich eine Tiefgarage als rechtmäßiger Ü berbau  
auf andere G rundstücke, führt allein die bautechnische und 
statische Verbindung der Tiefgarage m it auf den überbauten 
G rundstücken aufstehenden G ebäuden nicht dazu, dass die 
Tiefgarage kein einheitliches G ebäude ist.
c) A uch Verbindungen der auf den überbauten G rundstücken  
aufstehenden G ebäude mit dem Tiefgaragenkörper durch 
Treppenhäuser, A ufzugsschächte, Fluchtw ege und der H a u s
technik dienende Versorgungseinrichtungen oder von den 
anderen G rundstücken ausgehende weitere Zufahrten stehen 
der Einordnung der Tiefgarage als einheitliches G ebäude nicht 
entgegen.
d) Ist in grundbuchm äßiger Form  nachgewiesen, dass die
im Wege des rechtmäßigen Ü berbaus grenzüberschreitend 
errichtete Tiefgarage durch eine Zufahrt von dem Siam m - 
grundsriiek aus als G an zes erreichbar ist, ist von dem G ru n d 
bucham t aufgrund der allgemeinen Lebenserfahrung der 
Schluss zu ziehen, dass der Tiefgaragenkörper unabhängig von 
einer aufstehenden Bebauung auf dem  überbauten G ru n d 
stück eigentumsrechtlich dem Stam m grundstück zuzuordnen  
ist; dies setzt allerdings voraus, dass sich ein Gebäudeteil der 
T iefgarage (wie etwa eine Ram pe) au f dem  Stam m grundstück 
befindet und dies grundbuchm äßig nachgew iesen ist................ 184


